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§ 1 Geltung der AGB

1. Die nachfolgenden AGB gelten für alle von FVA&P angebotenen und durchgeführten - aber auch künftigen 
- Leistungen und Lieferungen, sowie für von FVA&P vermittelte Leistungen und Lieferungen, wie insbesondere 
die Vermittlung von Fotografen.  

2. Den AGB des Kunden und/oder seines Erfüllungsgehilfen, auf welche in Bestellformularen, Lieferbestäti-
gungen etc. verwiesen wird, wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 

3. Diese AGB gelten in allen Fällen, gleich ob, FVA&P Leistungen in fremdem (z.B. Fotografen) und/oder im 
eigenen Namen erbringen lässt bzw. erbringt. 

§ 2 Vertragsgegenstand

1. Vertragsgegenstand ist die Produktion von Fotografien durch einen von FVA&P vermittelten Fotografen 
sowie durch Stylisten, Models, etc.. Die einzelnen von FVA&P zu erbringenden Leistungen im Rahmen der 
Fotoproduktion ergeben sich aus dem KVA oder schriftlicher Ergänzungen hierzu.

2. FVA&P behält es sich vor und ist berechtigt, sämtliche oder teilweise Leistungen durch Dritte erbringen zu 
lassen.

§ 3 Kostenvoranschlag / Rechnung

1. KVA von FVA&P sind unverbindlich. Erhöhungen der Honorare und Kosten braucht FVA&P nur anzuzeigen, 
wenn eine Überschreitung des ursprünglich veranschlagten Netto-Totals um mehr als 10 % zu erwarten ist. 
Preisverschiebungen innerhalb der einzelnen Leistungen sind ebenso zulässig.

2. Mehrkosten zum KVA gelten auch dann als verbindlich vereinbart und müssen vom Kunden getragen 
werden, wenn der Kunde FVA&P für die Erbringung von Leistungen, welche die Mehrkosten verursachen, 
beauftragt. 
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3. Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Zeit aus Gründen, die der Fotograf und/oder FVA&P nicht 
zu vertreten haben, wesentlich überschritten, so ist ein vereinbartes Honorar entsprechend zu erhöhen. Ist ein 
Zeithonorar vereinbart, so erhält der Fotograf, bzw. FVA&P, auch für die Zeit, um die sich die Aufnahme-
arbeiten verlängern, den vereinbarten Tagessatz.

4. Muss bei der Auftragsabwicklung die Leistung eines Dritten in Anspruch genommen oder ein sonstiger 
Vertrag mit Dritten abgeschlossen werden, ist FVA&P bevollmächtigt, die entsprechenden Verpflichtungen im 
Namen und für Rechnung des Kunden einzugehen. 

5. Rechnungspositionen, die der Auftraggeber im Rahmen eines Kostenvoranschlags freigegeben hat, und die 
in der Endrechnung unverändert auftauchen, werden von FVA&P nicht mit Drittbeleg nachgewiesen.
In sonstigen Fällen genügt der Nachweis durch Kopie des Drittbelegs. 

6. Einwendungen gegen von FVA&P gestellte Rechnungen sind vom Auftraggeber binnen 10 Kalendertagen 
nach Zugang vorzubringen, anderenfalls gilt die Rechnung vollumfänglich als korrekt abgenommen.
Spätere Einwendungen sind ausgeschlossen. 

§ 4 Abnahme

1. Sieht der Kunde ein Werk als mangelhaft an, so hat er schriftlich und unter angemessener Fristsetzung mit 
Ablehnungsandrohung, dem Fotografen und FVA&P Gelegenheit zu geben, den Mangel zu beseitigen. Der 
Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Beseitigung des Mangels unmöglich ist oder FVA&P und 
dem Fotografen verweigert wird oder wenn die Ansprüche auf Gewährleistung durch ein besonderes Interesse 
des Kunden gerechtfertigt sind. Der Kunde hat die Gründe, die sein besonderes Interesse rechtfertigen sollen, 
unverzüglich mitzuteilen. Anderenfalls kann er sich auf ein besonderes Interesse nicht berufen.

3. Unterlässt der Kunde es, bereits bei der Produktion vor Ort die Vertragsgemäßheit der Fotoaufnahmen und 
sonstigen Leistungen zu überprüfen und insofern abzunehmen, kann er sich später nicht mehr auf eine
Mangelhaftigkeit der Fotoaufnahmen oder sonstiger Leistungen berufen.

4. Hilfsweise gelten die Fotoaufnahmen und alle im Zusammenhang mit der Fotoproduktion erbrachten
Leistungen als abgenommen, wenn der Kunde nicht innerhalb von drei Tagen nach Möglichkeit der
Kenntnisnahme von den Mängeln schriftlich gegenüber FVA&P rügt. Unterbleibt eine solche Mängelanzeige, 
gelten die Fotoaufnahmen und alle im Zusammenhang mit der Fotoproduktion erbrachten Leistungen als 
mangelfrei erbracht und abgenommen.

5. Reklamationen, die den Inhalt einer gelieferten Sendung oder Inhalt, Qualität oder Zustand des Bild-
materials betreffen, sind innerhalb von 48 Stunden nach Empfang mitzuteilen. Anderenfalls gilt das Bild-
material als ordnungsgemäß, vertragsgemäß und wie im Lieferschein verzeichnet zugegangen.
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§ 5 Rechte / Digitalisierung

1. Eigentumsrechte an überlassenem Material werden nicht übertragen.

2. Nutzungsrechte werden nur an den Fotografien eingeräumt, die der Kunde als vertragsgemäß abnimmt. 

3. Der Kunde erwirbt nur die Nutzungsrechte im vertraglich vereinbarten Umfang.  In der Regel ist dies das 
Recht zur einmaligen Nutzung im Rahmen des angegebenen Zwecks, es sei denn eine weitergehende Nut-
zungsbefugnis wurde ausdrücklich vereinbart. Jede weitere Nutzung ist erneut honorarpflichtig und bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung von FVA&P. 

4. Die zu übertragenden Nutzungsrechte erwirbt der Auftraggeber erst mit der vollständigen Bezahlung des 
Honorars und der Erstattung sämtlicher Nebenkosten.

5. Die Übertragung und Einräumung der vom Kunden erworbenen Nutzungsrechte an Dritte, auch an andere 
Redaktionen eines Verlags, bedarf der schriftlichen Zustimmung von FVA&P.

6. Eine Nutzung der Fotografien ist grundsätzlich nur in der Originalfassung zulässig. Jede Änderung oder 
Umgestaltung (z.B. Montage, fototechnische Verfremdung, Kolorierung) und jede Veränderung bei der Bild-
wiedergabe (z.B. Veröffentlichung in Ausschnitten) bedarf der vorherigen Zustimmung von FVA&P. Hiervon 
ausgenommen ist lediglich die Beseitigung ungewollter Unschärfen oder farblicher Schwächen mittels elekt-
ronischer Retusche.

7. Bilddaten dürfen nur für die eigenen Zwecke des Kunden und nur für die Dauer des Nutzungsrechts digital 
archiviert werden. Die Speicherung der Bilddaten in Online-Datenbanken oder sonstigen digitalen Archiven, 
die Dritten zugänglich sind, bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit FVA&P.

8. FVA&P darf die vom Kunden eingekauften Leistungen und deren Nutzungsumfeld z.B. im Rahmen einer 
Kampagnendarstellung zeitlich unbeschränkt zur Eigenwerbung nutzen. Der Kunde wird FVA&P bei Bedarf 
entsprechende Bildvorlagen zur Verfügung stellen. 

§ 6 Honorare 

1. FVA&P ist berechtigt, auch fremde Leistungen oder Leistungen, die lediglich durch FVA&P vermittelt wur-
den, insbesondere die Honorare der Fotografen, gegenüber dem Kunden in Rechnung zu stellen.

2. Das Honorar ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das in Auftrag gegebene und gelieferte Bildmate-
rial nicht veröffentlicht oder anderweitig genutzt werden sollte.

3. Sämtliche Honorare und Kosten im Zusammenhang mit der Vertragsausführung sind spätestens mit Rech-
nungsstellung ohne Abzug fällig. 

4. Bezüglich der Nebenkosten ist FVA&P nach Freigabe des KVA´s berechtigt, die veranschlagten Netto-
Nebenkosten in voller Höhe vorab in Rechnung zu stellen, wobei dieser Betrag mit Rechnungsstellung fällig 
wird. Nebenkosten sind alle im KVA genannten Preise außer den Honoraren für Fotograf, Styling etc.
Sofern FVA&P nicht spätestens drei Tage vor Beginn der Arbeit an einer Produktion den Eingang aller zuvor in 
Rechnung gestellter Nebenkosten verzeichnen kann, ist FVA&P zum Zurückbehalt jeglicher weiteren Leistun-
gen und zur Geltendmachung von Schadensersatz aufgrund der Verzögerung berechtigt. Jegliche hierdurch 
entstehenden Kosten fallen dem Auftraggeber zur Last. 
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5. Eine Aufrechnung oder die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist nur gegenüber unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

6. Vereinbarte Tagessätze beziehen sich auf eine Arbeitszeit von 10 Stunden. Soweit diese Arbeitszeiten in-
nerhalb eines Tages überschritten werden sollten, erhöht sich der Tagessatz pro angefangener Stunde um 20 
%. 

7. Soweit FVA&P mit Locationscoutings oder Castings beauftragt wird, ist diese Beauftragung als Dienstver-
trag anzusehen, d.h. das vereinbarte Honorar wird unabhängig von einem Casting-/Scoutingerfolg fällig. 

8. Der Vertreter des Kunden vor Ort ist zur verbindlichen Genehmigung von Budgeterhöhungen berechtigt. 

9. Bei Erhöhungen des Aufwands aus Gründen, die FVA&P nicht zu vertreten hat (z.B. schlechtes Wetter, Nich-
terscheinen von Modellen, Laborfehler, abweichende Auftragsstellung im Verhältnis zum Briefing) erhöht sich 
das Honorar von FVA&P und der von FVA&P vertretenen Personen gegenüber dem Kostenvoranschlag nach 
Zeitanteil, ohne dass es hierzu einer gesonderten Freigabe bedarf. Erhöhungen von Nebenkosten werden 
ohne Aufschlag an den Kunden weitergegeben. 

§ 7 Haftung /Gewährleistung

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der Beschädigung sowie des Diebstahls von Foto-, Video- und 
Filmmaterial liegt beim Kunden. Dies gilt auch bei Aufbewahrung durch FVA&P oder deren Erfüllungsgehil-
fen. FVA&P wird nur auf diesbezügliche schriftliche Beauftragung durch den Kunden eine Versicherung ab-
schließen. Etwaige Selbstbeteiligungen werden dem Kunden mitgeteilt und werden von diesem getragen.

2. Eine für den Fall schuldhafter Vertragsverletzung dem Kunden entstehender Anspruch auf Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung oder positiver Vertragsverletzung oder aus sonstigen Rechtsgründen wird dahingehend 
begrenzt, dass der FVA&P haftet:
a)	 In voller Schadenshöhe nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit seiner Organe und leitenden
	 Angestellten,
b)	 dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung  wesentlicher Vertragspflichten,
c)	 außerhalb solcher Pflichten dem Grunde nach nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit einfacher
	 Erfüllungsgehilfen.
Der Höhe nach haftet FVA&P in den Fällen (b) und (c) nur für den Ersatz des voraussehbaren Schadens, 
höchstens jedoch bis zum Gesamtbetrag der von dem Kunden im Rahmen des vorliegenden Vertrages zu 
leistenden Honorare. 
Die Haftung bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften wird von den Bestimmungen dieses Absatzes nicht 
berührt. Für Mangelfolgeschäden haftet FVA&P in diesem Fall soweit, als sie vom Zweck der Eigenschaftszu-
sicherung erfasst werden. 

3. Etwaige Schadensersatzansprüche des Kunden verjähren spätestens in sechs Monaten ab Abschluss der 
Produktion. 

4. Bei Locationscouting- und Castingaufträgen haftet FVA&P nicht für ein etwaiges verändertes Aussehen 
oder die Buchungsfähigkeit von Darstellern und Locations.
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§ 8 Unberechtigte Nutzung / Weitergabe / Verlust

1. Bei jeglicher unberechtigten Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist 
für jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen angemessenen Nutzungshonorars für die un-
berechtigte Verwendung an FVA&P zu zahlen, vorbehaltlich weitergehender Schadensersatzansprüche.

2. Gibt der Kunde das Bildmaterial berechtigt oder unberechtigt an Dritte weiter, so haftet der Kunde für die 
vollständige Rückgabe der Fotografien in einwandfreiem Zustand und die Zahlung der anfallenden Kosten, 
Vertragsstrafen und Nutzungshonorare. Ein Verschulden des Dritten hat der Kunde in gleichem Umfang zu 
vertreten wie ein eigenes Verschulden.

Sofern eine Rückgabe der zur Verfügung gestellten Fotografien an FVA&P vereinbart wurde, ist bei nicht 
rechtzeitiger Rückgabe des Bildmaterials (Blockierung) für die Zeit nach Ablauf der Rückgabefrist eine
Vertragsstrafe zu zahlen und zwar in Höhe von

- EUR 0,25 pro Tag und Bild für s/w- oder Color-Abzüge oder Dia-Duplikate
- EUR 1,00 pro Tag und Bild für Dias, Negative oder andere Unikate.

3. Für beschädigtes, zerstörtes oder abhanden gekommenes Bildmaterial ist Schadensersatz zu leisten,
sofern eine Rückgabe des Materials an FVA&P vereinbart wurde, ohne dass die Höhe des Schadens nachzu-
weisen ist und zwar in Höhe von

- EUR 40,00 pro s/w- oder Colorabzug oder KB-Dia-Duplikat
- EUR 125,00 pro Mittel- oder Großformat-Dia-Duplikat
- EUR 250,00 pro Dia-Original, Negativ oder anderem Unikat
- EUR 500,00 pro nicht wiederholbarem Dia, Negativ oder anderem Unikat.

Bei Beschädigungen sind die Sätze entsprechend dem Grad der Beschädigung und dem Umfang der 
weiteren Nutzungsmöglichkeit herabzusetzen. Beiden Vertragsparteien bleibt der Nachweis vorbehalten, dass 
ein höherer bzw. geringerer oder gar kein Schaden eingetreten ist.

4. Die Zusendung und Rücksendung von Bildmaterial erfolgt auf Gefahr und für die Rechnung des Kunden. 

§ 9 Copyright-Vermerk / Vertragsstrafe

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist bei jeder Bildveröffentlichung der Fotograf zu benennen.
Die Benennung muss beim Bild erfolgen.
 
2. Auch bei einer digitalen Erfassung der Fotografien muss der Name des Fotografs mit den Bilddaten elektro-
nisch verknüpft werden. Der Kunde hat außerdem durch geeignete technische Vorkehrungen sicherzustellen, 
dass diese Verknüpfung bei jeder Datenübermittlung, bei der Übertragung der Bilddaten auf andere Träger, 
bei der Wiedergabe auf einem Bildschirm sowie bei jeder öffentlichen Wiedergabe erhalten bleibt und der 
Fotograf jederzeit als Urheber der Fotografien identifiziert werden kann.

3. Unterbleibt bei einer Bildveröffentlichung die Benennung des Fotografs, lässt sich das Werk nicht einem 
vorhandenen Copyright-Vermerk zuordnen oder wird der Name mit dem digitalen Bild nicht dauerhaft 
verknüpft, so hat der Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 100% des vereinbarten oder, mangels 
Vereinbarung, des üblichen Nutzungshonorars zu zahlen, mindestens jedoch EUR 250,– pro Bild und Einzel-
fall. Dem Fotograf bleibt auch insoweit die Geltendmachung eines weitergehenden Schadensersatzanspruchs 
vorbehalten.
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§ 10 Rechte und Ansprüche Dritter / Freistellung

1. Der Kunde versichert, dass durch von ihm zur Verfügung gestellte Materialien, Vorgaben, Texte oder
Informationen keine Rechte Dritter verletzt werden. 

2. Sofern nicht der Fotograf oder FVA&P ausdrücklich schriftlich zusichern, dass abgebildete Personen oder 
die Inhaber der Rechte an abgebildeten Werken der bildenden oder angewandten Kunst die Einwilligung zu 
einer Bildveröffentlichung erteilt haben, obliegt die Einholung der im Einzelfall notwendigen Einwilligung 
Dritter oder die Erwirkung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlungen, Museen etc. dem 
Kunden.

3. Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Art der Nutzung seiner Fotografien. Der Kunde ist dafür 
verantwortlich, dass durch die Art der Nutzung keine Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte oder sonstigen 
Rechte Dritter verletzt werden. 

4. Der Kunde verpflichtet sich, die gelieferten Materialien nur im Rahmen der übertragenen Rechte zu
nutzen. 

5. Der Kunde stellt den Fotografen und FVA&P im Hinblick auf § 10 Ziffer 1 - 4 von allen Ansprüchen Dritter 
frei.
 

§ 11 Kündigung/ Vertragsstornierung/ Ausfallhonorare 

1. Kündigt der Kunde einen laufenden Vertrag vor Vertragsbeendigung aus Gründen, die FVA&P nicht zu ver-
treten hat, wird die gesamte vertraglich vereinbarte Vergütung fällig. 

2. FVA&P ist berechtigt, einen Produktionsauftrag fristlos zu kündigen - auch während einer laufenden
Produktion – falls

a) die im Auftrag vereinbarte Vorauszahlung nicht rechtzeitig und /oder nicht in voller Höhe eingeht;

b) eine zeitliche Verschiebung der Produktionstermine durch den Kunden erfolgt;

c) während einer Produktion notwendige Budgeterweiterungen vom Kunden nicht freigegeben und / oder 
nicht genügend Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.
 
3. Im Falle einer Kündigung des Vertrags oder dessen Stornierung seitens FVA&P aus einem der oben genan-
nten Gründe, ist der Kunde bzw. dessen Erfüllungsgehilfe verpflichtet, die nachstehenden erwähnten Ausfall-
honorare zu zahlen.

4. Sofern Leistungen aufgrund höherer Gewalt und insbesondere Krankheit und schlechten Wetters nicht er-
bracht werden können, hat der Kunde dennoch die gesamte vereinbarte Vergütung zu entrichten. 

5. Ausfallhonorare sind in der folgenden Höhe zu zahlen:

a) 100 % aller im Auftrag/Kostenvoranschlag vereinbarten Honorare;

b) 100 % aller tatsächlich bereits entstandenen Kosten, Auslagen und Stornogebühren, sowie die bis zum 
Zeitpunkt der Kündigung bzw. Vertragsstornierung erbrachten Arbeits- oder sonstigen Leistungen von FVA&P 
und deren Vertragspartner 

c) 100 % der Stornogebühren etwaig von FVA&P im Auftragszusammenhang mit der Ausführung von
Leistungen beauftragter Unternehmen.
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§ 12 Geheimhaltung

Der Kunde ist verpflichtet, alle Informationen, die ihm bei Durchführung des Vertrages bekannt werden, streng 
vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch, wenn es nicht zum Vertragsabschluß kommt sowie 
nach Ende der Vertragsbeziehungen.

§ 13 Künstlersozialkasse 

FVA&P tritt lediglich als Vermittler der vom Kunden erteilten Aufträge an die von FVA&P vertretenen Kreativen 
auf. Eine eigene Beauftragung von freien Kreativen durch FVA&P findet nicht statt. Insofern ist der Kunde 
verpflichtet, die von ihm erbrachten Zahlungen für selbständige künstlerische oder publizistische Leistungen 
selbst gegenüber der Künstlersozialkasse anzumelden. Der Kunde stellt FVA&P von etwaigen Forderungen 
der Künstlersozialkasse aufgrund von Leistungen frei, die Teil eines Auftrags des Kunden waren. 

§ 14 Schlussbestimmungen

1. Soweit eine Gerichtsstandsvereinbarung gesetzlich zulässig ist, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag Berlin. 

2. Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt deutsches Recht als vereinbart. Die Bestimmungen des
UN-Kaufrechts sind ausgeschlossen.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so lässt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine sinnentsprechende wirksame
Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich am nächsten kommt.

4. Dieser Vertrag ersetzt alle bisherigen schriftlichen und mündlichen Abreden zwischen den Parteien. 
Änderungen bedürfen der Schriftform, dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis; mündlich 
getroffene Abreden sind ungültig.

5. Die Übertragung von Ansprüchen aus diesem Vertrag auf Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der anderen Vertragspartei.
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